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(1) 1Für das selbständige Einziehungsverfahren nach den §§ 435 ff. StPO (in den Fällen des § 76a StGB) 
besteht keine Antragspflicht. 2Soweit die Möglichkeit besteht, auf durch die Straftat erlangte 
Vermögensvorteile zuzugreifen, soll die Staatsanwaltschaft in der Regel die Anordnung der selbständigen 
Einziehung beantragen. 3Sie kann jedoch von dem Antrag absehen, insbesondere wenn das Erlangte nur 
einen geringen Wert hat oder das Verfahren einen unangemessenen Aufwand erfordern würde (§ 435 
Absatz 1 Satz 2 StPO). 4Auch bei einem geringen Wert des Erlangten kann im Einzelfall (etwa wegen der 
Bedeutung der Sache oder wenn bereits vorläufige Sicherungsmaßnahmen ergriffen worden sind) eine 
Antragstellung geboten sein.

(2) Ist es wegen der Bedeutung oder der Schwierigkeit der Sache oder im Interesse einer Person, die von 
der Einziehung im Falle ihrer Anordnung betroffen wäre, geboten, beantragt die Staatsanwaltschaft, auf 
Grund mündlicher Verhandlung zu entscheiden.

(3) 1Sind keine Personen vorhanden, die von der Einziehung im Falle ihrer Anordnung betroffen wären, 
oder haben sie – gegebenenfalls nach Hinweis auf die Rechtslage – auf ihre Rechte und auf die 
Durchführung des selbständigen Einziehungsverfahrens verzichtet oder kommt ihre Befragung nicht in 
Betracht, kann der Gegenstand in der Regel formlos aus dem Verkehr entfernt werden. 2Die 
Staatsanwaltschaft leitet auch in diesen Fällen das selbständige Einziehungsverfahren ein, wenn die 
Herbeiführung einer gerichtlichen Entscheidung wegen der tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeit 
oder sonstigen Bedeutung der Sache zweckmäßig ist.


